
Jetzt die Digitalisierung
im Rechnungswesen angehen
Beratertipp der
Steuerkanzlei
WW+KN: Jetzt auf
Rechnungswesen
4.0 setzen.

„Nicht die Großen fressen die
Kleinen, sondern die Schnellen
die Langsamen“ lautet ein dem
ehemaligen BMW-Vorstands-
vorsitzenden Eberhard von Ku-
enheim zugeschriebenes Zitat.
Gerade in Zeiten der Digitalisie-
rung ist diese Weisheit für mit-
telständische Unternehmen ak-
tueller denn je. „Firmen, die
schon heute auf Digitalisierung
setzen, haben teils enorme
Wettbewerbsvorteile und bau-
en diese schnell weiter aus“,
stellt WW+KN-Steuerberater
Marcel Radke in seiner tägli-
chen Arbeit fest und prognosti-
ziert: „Betriebe, die sich der digi-
talen Veränderung verschlie-
ßen oder nur zögernd handeln,
werden schon bald zu den Ver-
lierern gehören“. Nach Indust-
rie 4.0 rückt jetzt auch zuneh-
mend Rechnungswesen 4.0 in
den Fokus. Richtig umgesetzt
bedeutet Digitalisierung auch
in der Buchhaltung eine Effizi-
enzsteigerung und deutliche
Qualitätsverbesserung.
In der Buchhaltung ist die Ein-
führung eines Dokumenten-
managementsystems (DMS)
oftmals der erste Schritt, da
dort viele analoge Dokumente
wie Belege, Journale, Rechnun-
gen und Listen verarbeitet und
erzeugt werden. Bei Einsatz ei-
nes DMS können die Vertei-
lung, der Zugriff und die Verar-
beitung ansonsten physischer
Belege automatisiert werden.
Zahlreiche weitere Systeme
bauen dann auf dieser digitalen
Basis auf.

Digitale Schätze suchen

Mit der fortschreitenden Ver-
fügbarkeit digitaler Daten ge-
nießen automatisierte Lösun-
gen immer größere Vorzüge. Im
Rechnungswesen 4.0 gilt es, die
ökonomisch sinnvoll digital
umsetzbaren Aufgaben zu loka-
lisieren, also die Schätze zu ber-
gen, manuelle Vorgänge zu au-
tomatisieren und künftig mit
integrierten Systemen abzubil-
den. Der Informationsaus-
tausch erfolgt über Schnittstel-
len und Erkennungssysteme.
Die Anforderungen für eine er-
folgreiche Digitalisierung sind
für alle Aufgaben jeweils iden-
tisch. Die zu verarbeitendenDa-
ten müssen digital vorhanden
oder auf einfacheWeise zu digi-
talisieren sein.
So werden Ausgangsrechnun-
gen beispielsweise nicht mehr
gedruckt, sondern digital an
den Empfänger geschickt und
automatisch in die Buchhal-
tung übergeben. Eingangsrech-
nungen werden digital ange-
nommen oder beim Postein-
gang digitalisiert, damit Erken-
nungssysteme entweder eine
vollständig automatisierte Ver-
buchung vornehmen oder zu-
mindest Buchungsvorschläge
unterbreiten können.

Daten aus dem Online-Banking
werden direkt in die Buchhal-
tung eingespielt und mittels
Lerndateien möglichst viele
Vorgänge automatisch ver-
bucht. Mitarbeiter erfassen ihre
Stunden und Reisekosten elekt-
ronisch und geben diese Daten
gleich in die Lohn- und Finanz-
buchhaltung und an das Zah-
lungssystem weiter. Daten wer-
den mit Banken, Behörden,
Steuerberatern und Wirt-
schaftsprüfern elektronisch
über Schnittstellen ausge-
tauscht, um Doppelerfassun-
gen zu vermeiden.
„Das Rechnungswesen 4.0 er-
möglicht deutlich zeitnähere
Reportings und Monatszahlen
als bei analoger Belegverbu-
chung“, sagt WW+KN-Steuer-
beraterMatthiasWinkler.

Digitaler Sparrings-Partner

Im Zuge der Digitalisierung
kommt dem Steuerberater bei
mittelständischen Unterneh-
men eine zentrale Rolle zu. Auf-
grund seiner Einblicke und Er-
fahrungen kann er seine Man-
danten als Impulsgeber und
Sparrings-Partner bei der Um-
setzung des Rechnungswesens
4.0 begleiten. Ferner ist der
Buchhaltungsbereich eine zent-
rale Säule vieler Steuerkanzlei-

en, weshalb diese sich schon
früh auf digitale Anwendungen
konzentrieren mussten, um
wettbewerbsfähig zu bleiben.
Eine Basis für viele Steuerbera-
ter bietet dabei die Anwendung
„Unternehmen online“ von
DATEV, welche den digitalen
Belegaustausch mit dem Man-
danten ermöglicht und Vorer-
fassungen in Kassen sowie Wa-
renwirtschaftssystemen zu-
lässt.
„Wir als WW+KN gehen über
diese reine Outsourcing-Lösung
hinaus“, erklärt Geschäftsfüh-
rer Winkler und ergänzt: „Mit-
telständische Firmen mit eige-
ner Buchhaltungsabteilung
übermitteln uns monatlich ih-
re elektronischen Daten. Wir
ergänzen und analysieren diese
Werte, um darauf aufbauend
fundierte Reportings und kon-
solidierte Auswertungen zu er-
stellen.“ Die von WW+KN er-
stellten Reportings haben dabei
die Qualität eines Monatsab-
schlusses, auf dessen Basis die
Firmenleitung aktuell Ent-
scheidungen treffen kann. Fer-
ner gibt WW+KN die Daten an
Gesellschafter und Banken wei-
ter. Bei Banken nutzt die Kanz-
lei als Pilotprojekt den Daten-
austausch mit dem digitalen Fi-
nanzbericht, mit dem Kreditin-
stitute Kundendaten elektro-
nisch einlesen und so Medien-
brüche vermeiden können.
„Wenn die Bank schneller und
leichter noch solidere Daten
des Kunden auf Monats-, Quar-
tals- oder Jahresbasis erhält,
kann sich die Digitalisierung
auch noch vorteilhaft auf Kre-
ditkonditionen auswirken und
so sogar das Unternehmenser-
gebnis verbessern“, macht
Winkler klar.
(Quelle: WW+KN Steuerbera-
tungsgesellschaft, Regensburg, re-
gensburg@wwkn.de,
www.wwkn.de)

WW+KN-Steuerberater Marcel Radke empfiehlt Firmen jetzt auf
Rechnungswesen 4.0 zu setzen. Foto: altrofoto

KOSTENLOSER INFOABEND IN DER VORTRAGSREIHE „ERBRECHT IM ÜBERBLICK“

Das Behindertentestament

Was kannman tun, damit ein
behindertes Kind auch nach
dem Tod der Eltern besondere
Pflegeleistungen erfährt und
auf dieseWeise etwas von dem
Erbe erhält? Und kannman zu-
gleich sicherstellen, dass das
Familienvermögen vor dem Zu-
griff des Sozialhilfeträgers ge-
schützt wird?

Diese und weitere Fragen be-
handelt ein Vortrag, zu dem die

Kanzlei des Regensburger An-
walts Michael Opitz, Fachanwalt
für Erbrecht, recht herzlich ein-
lädt. Die Regensburger Anwältin
Andrea Gruber, Fachanwältin für
Sozialrecht, erläutert im zweiten
Teil des Vortrags die Besonder-
heiten des Sozialrechts im Zu-
sammenhangmit so einem Testa-
ment.

Das sogenannte Behindertentes-
tament gibt es leider nicht „von
der Stange“. Erbquoten, Testa-

mentsvollstreckung oder Pflicht-
teile müssen, streng nach den
Vorgaben des BGH, somiteinan-
der kombiniert werden, dass der
Nachlass dem behinderten Kind
tatsächlich zugutekommt.Ohne
einen versierten Notar oder einen
Fachanwalt für Erbrecht ist das in
der Regel nicht umsetzbar.
Schließlich geht es nicht um ir-
gendwelche Kleinigkeiten, son-
dern um die finanzielle Absiche-
rung der Hinterbliebenen.

Der Vortrag findet im exklusi-
ven Thon-Dittmer-Palais (Haid-
platz 8) am 2.Mai 2018 von
18.30 bis 19.30 Uhr statt.

Es wird um eine kurze Anmel-
dung unter opitz@kanzleio-
pitz.de oder unter Telefon
(0941) 595 7290 gebeten,
denn es sind nur mehr wenige
Plätze frei. Die Vorträge sind in
der Regel rasch ausgebucht,
die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt.

Recht und Steuern
Anzeige | Expertentipps: Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte informieren
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GOLDBARREN GEHÖREN ZUM
UMLAUFVERMÖGEN EINER GBR

Der Bundesfinanzhof hat ent-
schieden, dass eine vermö-
gensverwaltend tätige, aber ge-
werblich geprägte Gesellschaft
bürgerlichen Rechts (GbR), die
ihren Überschuss durch Ein-
nahmen-Überschussrechnung
ermittelt, nicht nur Anlage-,
sondern auch Umlaufvermö-
gen haben kann. Dies ist inso-
fern von Belang, als bei Gegen-
ständen des Anlagevermögens
deren Anschaffungskosten erst
im Zeitpunkt der Veräußerung
gewinnmindernd zu berück-
sichtigen sind. Hingegen sind

die Anschaffungskosten für
Wirtschaftsgüter des Umlauf-
vermögens grundsätzlich im
Zeitpunkt der Anschaffung als
Betriebsausgaben abziehbar.

Entgegen der Auffassung des
Finanzamts ordneten die
obersten Finanzrichter die von
der GbR angeschafften Gold-
barren demUmlaufvermögen
zu. Die Anschaffungskosten
konnten daher sofort als Be-
triebsausgaben geltend ge-
macht werden.
(Urteil des BFH vom 19.01.2017
IV R 10/14; DB 2017, 887)
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Beratungsstellenleiter
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Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.
Im Gewerbepark C 33 · 93059 Regensburg

Einfach Steuern sparen.

Unsere Steuern
machen Profis.

WirmachendieSteuererklärungfürArbeitneh-
mer, RentnerundPensionäre imRahmeneiner
Mitgliedschaft,begrenztnach§4Nr.11StBerG.
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RECHNUNGS-
WESEN

Was nutzen Ihnen zeitverzögerte und vorläufige BWAs,
wenn Sie Entscheidungen jetzt treffen müssen?

www.wwkn.de

Jetzt auf
Rechnungswesen 4.0 setzen!

Aktuelle Monatsabschlüsse
mit verlässlichen Werten

Digitale Konsolidierung für
Firmengruppen auf Monatsebene

Keine Kompromisse bei Aktualität
und Verlässlichkeit

WW+KN als Sparrings-Partner
für Ihren Erfolg

WW+KN Wagner Winkler
& Collegen GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Im Gewerbepark D75
D-93059 Regensburg
Tel. +49 (0)941 58 613 0
Fax +49 (0)941 58 613 199
Mail regensburg@wwkn.de
Web www.wwkn.de

Residenzstraße 2

Anwaltskanzlei Espenhain & Espenhain
Verbraucher- und Regelinsolvenzverfahren, Außergerichtliche
Schuldenbereinigung, Erbrecht, Arbeitsrecht
Dornierstraße 12, 93049 Regensburg, Tel. 0941/4629330
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